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Rotarier helfen Kita-Kindern
FEHRALTORF Nach Effretikon und Illnau erhält jetzt auch die 
Kita Fehraltorf einen Kriechgang aus Weidezweigen. Am 
Samstag haben rund ein Dutzend Mitglieder des Rotary-Clubs 
Illnau-Effretikon mit Schaufel und Karrette ein neues 
Spielvergnügen für die Fehraltorfer Kita-Kinder geschaffen.

Es ist kaum zu glauben: Werden 
frisch geschnittene Weide-
zweige in weiche, speziell vor-
bereitete Erde gesteckt, schla-
gen sie Wurzeln und treiben 
aus. Die  geflochtenen und ge-
bundenen Zweige formen dann 
einen Tunnel aus lebendigem 
Blätterwerk, in dem sich die 
Kinder gerne tummeln. Was die 
Rotarier des Clubs Illnau- 
Effretikon zuerst in der Kita 
Effretikon und vor drei Jahren 
im Chinderhuus Illnau verwirk-
licht haben, sollte jetzt auch die 

Kinder der neuen Kita Fehral-
torf erfreuen. 
Hans Aeschlimann als Initiant 
und treibende Kraft dieser Idee 
meint dazu: «Wir Rotarier wol-
len mit solchen Projekten zeigen, 
dass wir nicht nur mit dem Porte-
monnaie, sondern auch mit prak-
tischer Arbeit helfen können.» 
Und der Sozialvorstand von 
Fehraltorf, Christian Wegmüller, 
nahm das Angebot dankend an.
So wurden dann am Samstagvor-
mittag unter kundiger Leitung 
beidseits des mit Holzschnitzeln 

gepolsterten Kriechgangs Grä-
ben ausgehoben und mit Pflanz-
erde gefüllt. Die vorbereiteten 
Weidezweige wurden dann seit-
lich ins Erdreich gesteckt und zu 
einem Tunnel geflochten. Zwar 
wird es noch einige Wochen dau-
ern, bis der Tunnel mit dichtem 
Blätterwerk überzogen ist, doch 
schon jetzt können die Kinder 
erste Gehversuche im Kriech-
gang unternehmen. 
Zur Mittagszeit gabs für die 
tüchtigen Helfer des Rotary-
Clubs eine Bratwurst vom Grill, 
und Christian Wegmüller liess 
es sich nicht nehmen, den ab-
schliessenden Kaffee persönlich 
auszuschenken. (reg)

www.rotary-ie.ch
Rotarier und Rotarierinnen im Arbeitseinsatz. Bilder: zvg

Bald tummeln sich die Kita-Kinder 
im neuen Weidegang. 
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Kirchensteuerpflicht  
für juristische Personen
Über hundertjährige Praxis  
erneut bestätigt
Das Bundesgericht bleibt bei seiner 1878 
begründeten Rechtsprechung, wonach 
die Kantone auch juristische Personen 
der Kirchensteuerpflicht unterstellen dür-
fen, wenn sie das wollen. Diese uralte 
Praxis betrifft viele Kantone, in deren 
 Hoheit nicht ohne Not eingegriffen 
 werden soll (Urteil 2C_1158/2012 vom 
27. August 2013).
Das Bundesgericht hatte eine vom Teil
inhaber einer Holdinggesellschaft, von 
dieser selbst und von deren Tochter
gesellschaften eingereichte Beschwerde 
zu beurteilen, mit der geltend gemacht 
wurde, die zulasten der Gesellschaften 
erhobene Kirchensteuer verletze das 
Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1 
Bundesverfassung). Sodann wurde eine 
Verletzung der Glaubens und Gewissens
freiheit (Art. 15 Bundesverfassung) gegen
über den Gesellschaften und gegenüber 
dem Aktionär gerügt.
Das Bundesgericht argumentiert wie bis
her damit, dass nur physische Personen 
mit leiblicher Existenz des Rechts der 
Glaubens und Gewissensfreiheit fähig 
seien. In diesem Licht sei die Verfas
sungsmässigkeit der subjektiven Kir
chensteuerpflicht juristischer Personen 
nach wie vor unbedenklich. Die Heranzie
hung der Beschwerde führenden Gesell
schaften zur Kirchensteuer stelle daher 
keine Verletzung der gerügten Verfas
sungsnormen dar.
Abgewiesen wurde vom Bundesgericht 
auch der Einwand, die Kirchensteuer falle 
unter die Kostenanlastungssteuern und 
stelle mithin keine Fiskalsteuer dar. Ge
rügt wurde in der Beschwerde eine wei
tere Verletzung des Rechtsgleichheits
gebots, weil die der subjektiven Kirchen
steuerpflicht unterstellten juristischen 
Personen die damit finanzierten Leistun
gen gar nicht beanspruchen, sich aber – 
anders als natürliche Personen – der 
Steuerpflicht nicht durch Austritt aus der 
Landeskirche entziehen könnten.
Im Rahmen des Eintretens auf die Be
schwerde war die Legitimation des Aktio
närs verneint worden, weil es ihm am 
«Berührtsein» fehle. Wie unlängst schon 
im Fall eines konfessionslosen Allein
aktionärs, der sich als entschiedener 
Gegner der Kirchen darstellte, ruft das 
Bundesgericht die konstante und seit 
langer Zeit gefestigte Praxis in Erinnerung, 
wonach für die Zwecke der Besteuerung 
juristischer Personen die religiösen oder 
weltanschaulichen Überzeugungen der 
hinter den Gesellschaften stehenden 
 natürlichen Personen von keiner Bedeu
tung seien.
Somit dürfte die über hundertjährige Pra
xis der Kirchensteuerpflicht für juristische 
Personen in nächster Zeit weiterhin Be
stand haben.  Quelle: Jusletter

Züri Oberland Countryfestival in Uster
REGION Das Countryfestival findet zum 26. Mal in der  
Ustermer Reithalle statt. Neben den musikalischen Gästen 
bietet das Festival ebenfalls einen köstlichen Countryfood.

Am Samstag, 29. März, findet 
zum 26. Mal das Züri Oberland 
Countryfestival in Uster in der 
Reithalle statt. Hier rockt man 
auf der Bühne und im Publikum 
nicht nur die Hymnen über Frei-
heit, Sehnsucht, Abenteuer und 
Pferden, nein hier riecht man die 
Pferde, die noch wenige Stunden 
vor dem Anlass mit ihren Huf-
eisen dem Sägemehl ihren Stem-
pel einprägten. 
Als musikalische Gäste haben 
die Organisatoren N.Y.COLE, 
Marco Gottardi & The Silver 
Dollar Band sowie die Rodeo 
Ranchers verpflichtet. Gleich 
zwei Bands feiern am Festival 
Geburtstag: Zum einen Marco 
Gottardi, der in Uster seine  
20-Jahr-Jubiläums-Tournee be-

ginnt, zum anderen kann man 
den Rodeo Ranchers gratulie-
ren, die bereits 30 Jahre in Sa-
chen Countrymusic durch das 
Land ziehen.
Auch das Drum her um wird nach 
dem Geschmack der Countryfa-

milie sein. Die Küche wird dem 
Countrystil angepasst, und das 
Country-Outfit ist noch vor Ort 
spontan zu erwerben. Die Bar 
und die Linedance-Bühne bieten 
ebenfalls Platz, um zu feiern.
Türöffnung der Ustermer Reit-
halle ist um 17.30 Uhr, das Festi-
val beginnt um 18.30 Uhr. Wei-
tere  Informationen sowie der 
Vorverkauf sind auf der Website 
zu finden. (reg) 

www.countryfestival-uster.ch

N. Y. COLE ist zu Gast. Bild: zvg 

Verlosung

«regio.ch» verlost 3x 2 Tickets für 
das Countryfestival in Uster am 
Samstag, 29. März, in der Uster-
mer Reithalle. Rufen Sie morgen 
Freitag von 11.00 bis 11.10 Uhr 
die Nummer 077 486 92 60 an! 
Viel Glück!


